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7. Schutz vor lJmweltqefahren

A. Rechtsgrund Lagen
Aufgrund der §§ 1, 2 und 8-10 des Bundesbaugeset~es i.d.F.
vom 18. August 1976, der VerordnUßg über d~e bauliche Nutzung
der Grundstücke IBaunutzungsverordnung) i.d.P. vom 15.9.1977,
§ ", der Landesbauordnung fUr Baden-württemberg i.d.p. vom
21. Juni 1977 in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für
Baden-WUrttemberg i.d.p. vom 22. Dezember 1975 hat der Gemeinde
rat die 2. Bebauungsplanänderung "Am St.!Idtwald" als Sat2:ung be
schlossen.

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich:
Ocr räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Fest
setzung im Plan (§ 2 Ziff. 1)

§ 2 Bestandteile des Bebauungsplanes:

1. Zeichnerische Festsetzungen

2. Schriftliche Festsetzungen

Als Anlage ist eine Begründung beigefügt.

§ 3 rnkrafttreten:

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.

B. Schriftliche Festsetzungen,
1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (11 1. BßauG)

1.1 Reines Wohngebiet {WRI. Ausnahmen nach § 3 (31 BauNVO sind

nicht zulässig.

2. Gestaltung der baulichen Anlagen

In dem gesamten räumlichen Geltungsbereich des Bebauungs

planes sind feste und flüssige BrennstOffe zur Beheizung
der Gebäude nicht zulässig.

Offene Kamine sind zulässig. sofern diese lediglich mit

Holz befeuert werden und nicht der Beheizung mehrerer Räume

dienen. Eine besondere Genehmigung der Baurechtsbeh6rde

ist ctforderlich.

8. Ausnahmen

8.1 von den schriftlichen Festsetzungen,

Versorgungseinrichtuogen sind gem. § 14 (2) ßauNVO 1m Ein

vernehmen mit der Gemeinde zulässig. auch soweit für sie im

Bcbauungsplan keine besonderen Flächen festgesetzt sind.

2.1 Dachform und Dachneigung ist in den zeichnerischen Festsetzungen

festgelegt.

2.2 Dachfarbe: Dunkler Farbton

2.3 Außenflächen: sind mit dem ßaurcchtsamt abzustimmen.

2.4 Kniestock ist nicht zulässig.

3. lIöhenlaqe und Grenzabstand der baulichen Anlagen l§ 9111. BBau{"

3.1 Sockelh6he gemcs5cn ab Gehweghinterkante,
a) bei Hausgruppcn, Doppel- und Einzelhäusern bis zu zwei

Geschossen /lUll':. 0,60 m

4. Garagen und Stellplätze (§ 9 (11 c BBauG)

4.1 Anzahl: zu jeder Wohnung ist ein Garagenplatz nachzuweisen;

und für jede zweite Wohnung ein offener Stellplatz zusätzlich.

4.2 Freistehende Garagen sind mit Flachdach zu errichten.

4.] Garagen in Verbindung mit Wohngebduden sind mit Flachdach

auszuführen, oder es muß Dachfom, Neigung und Firstrlcht.uil'J

de~ Hauptgebäude angeglichen werden.

4.4 Senkrecht zur Straße errichtete Garagen sind mit ein"l\l Mindest

abstand von 5,00 m von der Hinterkante der Straßenlo··"n·nzungs

linie zu erstellen, sofern der ßebauungsplan kclll> d ,1... ren

~stände vorsieht.

4 • ,1nJ ~u b.~fcstiq~·n.

5. Nebengebäude

Sonstige Nebengebäude Sind nicht zulässig.

6. Außenanlaqen

6.1 Geländeverh~ltnlsse: Auffüllungen, Abqta... ~. jl.:I, ..I.<.: _lr.c

wesentliche V""ränderung des ursprünglichen Goländes zur Folge

haben, sind nicht. zulässig. Veränderungen, die die Nachbar

grundstücke berühren, müssen auf die nachbarlichen Intcrc:;iscn

abgGstimmt wGrdGn und sind gcnchmigungspflichtig.

Dem Baugesuch sind auf Verlangen der Baurechtsbehörde geeig

nete Geländeprofile beizulegen l§ 7 (2} Bauvorlagenverordnung)

6.2 Einfriedigungen entlang der Zufahrt.sstraße max. 30 cm hoch in

For~ von Mauern oder nicht über 80 cm in Heckenform.

Grundsätzlic~ sind alle Einfri•.!iqungen qcnehmigungspflichtig.
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( § 9 Abs. 8 BBauG )

zur 2. Ändc·rung des Bebauungsplanes "Am Stadtwald"

in Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis

1.0 Allgemeines

1.1 Für das Gebiet "Am Stadtwi'lld" liegt ein Bebauungsplan vor,

der Olm 16. 2. 1976 vom Regicru'J'Jspr,''isicJium Karlsruhe genehmigt

y.,'urde.

1.2 D\lrch die Änd8rung word,~n rl ie Gl:Ul;t1Zü<je der Planung uod die

öffentlichen Belange nicht bex·Uhrt. Für die Nutzung der be-

troffenen uod bcnachbil.l:ten Grundstücke sind sie our vao uner-

heblicher Bedeutung. Träger ötfentlichor Belange waren nicht

zu hören.

1.3 Nachteilige stddtebauliche Auswirkungen bewirkt die Änderung

nicht I Meh:caufwendungen für die r;rschlicßung fallen durch die

Änderung nicht an. We.itcre JnfrQst,ukturmaBnal1men sind nicht

erforderlich.

2.1 Der nördliche Baublock 'NGstlich des ]]olunden~(~gGs (planstraße J)

sah für die südlichen Grunds'Lücke {Flurst.Nr. 11927-1l93l} eine

Baulinie vor, die von dem westlich gelegenen Weg 19 m entfe,nt

war.

2.2 Die Baulinie für die Flurstücke 11927-11931 erh;Ut nunmehr einen

Abstand vom westlichen ErschlieBungsweg von 20 ffi. Dadurch wird

der Gartenanteil in diesem Bereich veryrößert. Dia ]);\lt~.llllg ",_'I:'

Grundstücke wird dabei nicht verändert.
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3.0 Verfahrensmäß~e Durchführung~der Änderuil3.

3.. 1 Die 2. Bebauungsplanänderung soll nach § 13 BRauG im verein

fachten Verfahren durchgeführt werden.

3.2 Die Eigentümer der betroffenen und benachbarten Grundstücke

haben der Änderung zugestimmt.

4.0 übrige Ziffern der Begründun~

4.1 Die übrigen Ziffern der BegrüIH1:.Jng znm Bebauungspl"n "Am

St.adtwald" vom 7. März 1975b101b",n unverändert.

Wiesloch, den 19. Februar 1979 Planung5amt
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c. BeschLüsse u. Bekanntmachung

Der Gemeinderat hat gemdB § 2 (11 BBauG am

21_ feobrU<lf 1979

beschlossen, den Behauußgsplan ~~ Stadtwald~ zu ändern.

Wlesloch, den 8. März 1979

Oie Bebauunqsplanänderung vurde gemäß § 10 BBauG und § 111 LBO in

Verbindung mit § 4 GO durch Beschluß des Gemeinderats vomZl.Febr 1979

als Satzung beschlossen.

Wiesloch, den 8.März 1979

Durch Bekanntmachung gemäß § 12 BBauG vom 7, März 1979

1st die Bebauungsplanänderung am 8. Mä.rz 1979

rechtskräftig geworden.

Wiesloch, den 8. März 1979

Ob roUr e eist.:


